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Frau Dr. Margon 

Bundesgesetz über die Grundsätze des Schutzes der Pflanzen vor Krank
heiten und Schädlingen (Pflanzenschutzgrundsatzgesetz); Stellungnahme 

Bezug: Do ZI12.101/01-12/98 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung fol

gende Stellungnahme bekannt: 

Aufgrund des Pflanzenschutzgrundsatzgesetzes haben die Länder Ausführungsgesetze 

zu erlassen. Die Länder haben darin umfangreiche Kontroll- und Berichtspflichten fest

zulegen und Koordinations- und Organisations aufgaben wahrzunehmen. Bei einer Dele

gierung von Vollziehungsaufgaben an den Pflanzenschutzdienst der Landwirtschafts

kammern ist mit finanziellen Forderungen durch die Landwirtschaftskammer zu rech-

nen. 

Es wird daher darauf gedrängt, daß das Grundsatzgesetz und im besonderen § 3 nur das 

Mindestmaß an notwendigen und zwingend zu übernehmenden EU-rechtlichen Vorga

ben enthält. Jeder über dieses Mindestmaß hinausgehende VollZiehungsaufwand wird 

abgelehnt. 
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Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundes

länder, an die übrigen Ämter der Landesregierungen, 25 Ausfertigungen an das Präsidi

um des Nationalrates und fünf Ausfertigungen an das Präsidium des Bundesrates. 

F(Jand~reve~ 

Dr. Heinri~an Marckhgott 

Landesamtsdirektor 
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